
1

THEMEN IN DIESER AUSGABE

Steuerliche Maßnahmen 
zur Unterstützung der  
vom Krieg in der Ukraine 
Geschädigten
Verwaltungsanweisungen im BMF-Schreiben 
vom 17. März 2022 (IV C 4 - S 2223/19/10003: 
013) d ienen der A nerkennung des ge -
sellschaftlichen Engagements. Sie gelten für 
die Maßnahmen, die vom 24. Februar 2022 
bis zum 31. Dezember 2022 durchgeführt 
werden, und berührt folgende steuerliche 
Aspekte:
1. Spenden
2.  Maßnahmen steuerbegünstigter Körper-

schaften
3.   Vor ü bergehende Unterbr ing ung von 

Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine
4.  Steuerliche Behandlung von Zuwendungen 

aus dem Betriebsvermögen
5. Lohnsteuer
6. Verzicht auf Aufsichtsratsvergütungen
7. Umsatzsteuer
8. Schenkungsteuer

Das gesamte BMF-Schreiben f inden Sie 
unter:
ht tps: //w w w.bundesf inanzminister ium.
de/Content /DE/Downloads/BMF_ Schrei-
b en / Wei te re _ S teuer t hemen /A b ga b en-
ordnung/2022-03-17-Stl-Massnahmen-Un-
terstuetzung-Ukraine-Geschaedigte.html
Gerne unterstütz t Ihr Ansprechpar tner  
unserer Kanzlei Sie bei der Umsetzung von 
Detailregelungen.

Mögliche Verfassungs-
widrigkeit der Verlustver-
rechnungsbeschränkung 
für Aktienveräußerungs-
verluste
Gesetzlich ist bestimmt, dass Verluste aus 
Aktienverkäufen ausschließlich mit Gewin-
nen aus Aktienverkäufen verrechnet wer-
den können. Im Übrigen können solche Ver-
luste nicht mit anderen Kapitaleinkünften 
verrechnet werden; lediglich ein Vortrag 
in zukünftige Jahre und eine dortige Ver-
rechnung mit Gewinnen aus Aktienverkäufen 
ist möglich. Ob diese Verlustverrechnungs-
beschränkung verfassungsgemäß ist, ist 
strittig. Insofern ist unter dem Az. 2 BvL 3/21 
ein Verfahren vor dem Bundesverfassungs-
gericht anhängig.
Nun teilt die FinVerw mit, dass noch offene 
Einkommensteuerfestsetzungen ab dem Ver-
anlagungszeitraum 2009 wegen der Frage 

der Verfassungsmäßigkeit der Verlustver-
rechnungsbeschränkung für Akt ienver-
äußerungsverluste vorläufig durchzuführen 
sind. Insoweit bedarf es also keines Ein-
spruchs, um von einer möglicherweise ge-
richtlich festgestellten Verfassungswidrig-
keit profitieren zu können.
Handlungsempfehlung: In der Praxis ist 
al lerdings zu beachten, dass solche Ver-
luste aus Aktienverkäufen in der Steuer-
erklärung zwingend erklärt werden müs-
sen, um die Chance auf eine mögliche Ver-
rechnung mit anderen Kapitaleinkünften zu 
wahren. Insofern sollten ggf. Änderungs-
anträge für noch offene Veranlagungen ge-
prüft werden. Ebenso muss geprüft werden, 
ob bereits ergangene Veranlagungen durch 
Einspruch offen gehalten werden müssen, 
falls insoweit noch kein Vorläufigkeitsver-
merk von der FinVerw erteilt wurde (wegen 
Vorläufigkeitsvermerk vgl. BMF 31.1.2022, 
IV A3. S 0338/19/100 06:001).

Kindergartenzuschüsse 
des Arbeitgebers:  
Lohnsteuerfreiheit und  
Corona-Pandemie
Zusät z l ich zum ohneh in geschu ldeten 
Arbeitslohn erbrachte Leistungen des Arbeit-
gebers zur Unterbringung und Betreuung von 
nicht schulpflichtigen Kindern der Arbeit-
nehmer in Kindergärten oder vergleichbaren 
Einrichtungen sind lohnsteuerfrei. Auf die-
ser Basis erstatten viele Arbeitgeber ihren 
Arbeitnehmern steuerfrei solche Kosten. Pro-
bleme können sich nun dadurch ergeben, dass 
in der Corona-Pandemie bei Schließung von 
Einrichtungen Kindergarten- bzw. Kinder-
betreuungsgebühren nicht eingezogen bzw. 
bereits erhobene Beiträge dem Mitarbeiter 
zurückerstattet wurden. Hat der Arbeitgeber 
in diesen Fällen den Arbeitnehmern den-
noch Zuschüsse gezahlt, so können diese 
im Grundsatz nicht lohnsteuerfrei bleiben, 
sondern solche fortgezahlten Arbeitgeber-
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leistungen lösen steuerpflichtigen Arbeits-
lohn aus. Hat der Arbeitgeber davon Kennt-
nis, dass der Arbeitnehmer tatsächlich keine 
Kindergartenbeiträge entrichten musste, so 
muss der Arbeitgeber eine Korrektur des 
Lohnsteuerabzugs vornehmen. Ansonsten 
droht eine Haftungsinanspruchnahme.
Aktuel l hat sich die FinVerw – of fenbar 
bundeseinheitlich – auf folgende Vorgehens-
weise geeinigt: In den Fällen, in denen Städte 
und Gemeinden auf Grund der Corona-Pan-
demie Kindergarten- bzw. Kinderbetreuungs-
gebühren nicht eingezogen bzw. bereits er-
hobene Beit räge zurückerstat tet haben, 
wird es für das Kalenderjahr 2020 nicht be-
anstandet, wenn hinsichtlich der vom Arbeit-
geber gezahlten Zuschüsse von einer Dar-
lehensgewährung des Arbeitgebers an den 
Arbeitnehmer ausgegangen wird. Damit blei-
ben die Arbeitgeberleistungen für das Jahr 
2020 weiter steuerfrei. Die im Jahr 2020 ge-
leisteten Zuschüsse sind mit den im Jahre 
2021 entstehenden Unterbringungs- und Be-
treuungskosten für die Kinder zu verrechnen. 
Damit ist eine nochmalige steuerfreie Er-
stattung in 2021 nicht zulässig.
Handlungsempfehlung: Im konkreten Fall 
ist zu prüfen, ob insoweit Korrekturbedarf 
besteht.

Aufbewahrung von Rech-
nungen bei Einsatz elek-
tronischer oder computer-
gestützter Kassensysteme 
oder Registrierkassen
Grundsätzlich besteht für den Unternehmer 
die Verpf lichtung zur Aufbewahrung von 
E i nga ngs -  u nd Au sga ngsre c h nu ngen 
über einen Zeitraum von zehn Jahren. Die 
FinVerw hat mit Schreiben des BMF vom 
16.11.2021 (Az. III C 2 – S 7295/19/10001:001) 
klargestellt, dass soweit der Unternehmer 
Rechnungen mithilfe elektronischer oder 
computergestützter Kassensysteme oder 
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Registrierkassen erteilt, es hinsichtlich der erteilten Rechnungen ausreichend ist, wenn 
ein Doppel der Ausgangsrechnung (Kassenbeleg) aus den unveränderbaren digitalen Auf-
zeichnungen reproduziert werden kann. Grundvoraussetzung ist, dass der Einsatz des 
elektronischen Kassensystems die allgemeinen Anforderungen erfüllt, insbesondere die 
Vollständigkeit, Richtigkeit und Zeitgerechtigkeit der Erfassung.
Hinweis: Die Ordnungsmäßigkeit der Kassenführung sollte regelmäßig überprüft wer-
den. Besonderer Sorgfalt bedarf die erforderliche Verfahrensdokumentation.

Entfernungspauschale: Erhöhte Sätze seit 1.1.2021
Ende 2019 wurde mit Wirkung zum 1.1.2021 eine Modifikation der Entfernungspauschale 
beschlossen. Diese gesetzliche Änderung wird nun in der Einkommensteuerveranlagung 
für 2021 berücksichtigt werden. Profitieren können Pendler mit einer Fahrstrecke von 
mehr als 20 km. Zu diesen Änderungen hat jetzt auch die FinVerw mit Schreiben vom 
18.11.2021 (Az. IV C 5 – S 2351/20/10001:002) Stellung genommen. Herauszustellen sind 
folgende Aspekte:
    Für die Jahre 2021 bis 2026 beträgt die anzusetzende Entfernungspauschale bei einer 

Entfernung von größer 20 Kilometer:

2021 Zahl der Arbeitstage × 20 Entfernungskilometer  
× 0,30 € zzgl. Zahl der Arbeitstage × restliche Ent-
fernungskilometer × 0,35 €

2022 bis 2026  
(vorgezogen ab 2022 gem. Entwurf 
des Steuerentlastungsgesetzes)

Zahl der Arbeitstage × 20 Entfernungskilometer  
× 0,30 € zzgl. Zahl der Arbeitstage × restliche Ent-
fernungskilometer × 0,38 €

Für die Entfernungen bis zu 20 km ist unverändert eine Entfernungspauschale von 0,30 € 
zu berücksichtigen.
Dabei ist nach wie vor die kürzeste Straßenverbindung zwischen Wohnung und erster 
Tätigkeitsstätte maßgebend. Dies gilt auch, wenn die kürzeste Straßenverbindung maut-
pflichtig ist oder mit dem vom Mitarbeiter tatsächlich verwendeten Verkehrsmittel straßen-
verkehrsrechtlich nicht benutzt werden darf.
    Fallen die Hin- und Rückfahrt zur ersten Tätigkeitsstätte auf verschiedene Arbeitstage, 

ist nur die Hälfte der Entfernungspauschale je Entfernungskilometer und Arbeitstag als 
Werbungskosten zu berücksichtigen.

Hinweis: Besonderheiten sind zu beachten bei Fahrgemeinschaften und der Benutzung 
verschiedener Verkehrsmittel.

    Daneben ist die Abhängigkeit des Werbungskostenabzugs von der Wahl des Verkehrs-
mittels zu beachten:

Verkehrsmittel Werbungskostenabzug
Ausschließlich eigenes Kfz oder 
Firmenwagen

Entfernungspauschale (keine Begrenzung auf 
max. 4 500 €)

Ausschließlich andere motorisierte  
Fahrzeuge (Motorrad, Motorroller, 
Mopeds, Mofas, Pedelecs, E-Bikes) 
und Fahrrad

Entfernungspauschale, begrenzt auf 4 500 € im 
Kalenderjahr

Ausschließlich öffentliche Verkehrs-
mittel

Entfernungspauschale, begrenzt auf 4 500 € im 
Kalenderjahr; ggf. höhere tatsächliche Kosten 
(z. B. Monatskarte ÖPNV)

Flugstrecke Insoweit Ansatz der tatsächlichen Kosten und 
Entfernungspauschale für An- und Abfahrt zu 
und vom Flughafen

Verbilligte Sammelbeförderung Tatsächlich vom Arbeitnehmer getragene Kos-
ten

Verschiedene Verkehrsmittel  
(z. B. Park & Ride-Fälle)

Tatsächliche Aufwendungen für die Nutzung öf-
fentlicher Verkehrsmittel, soweit die insgesamt 
im Kalenderjahr anzusetzende Entfernungs-
pauschale, ggf. begrenzt auf den Höchstbetrag 
von 4 500 €, überschritten wird

    Die Entfernungspauschale wird also auch gewährt, wenn für diese Wege ein Firmen-
wagen genutzt wird. Steuerfreie Sachbezüge für die Überlassung eines betrieblichen 
Fahrrads werden nicht mindernd berücksichtigt. Anders ist dies dagegen für steuer-
freie Zuschüsse des Arbeitgebers für ÖPNV-Kosten des Arbeitnehmers; diese sind auf 
die Entfernungspauschale anzurechnen.

    Bei der Pauschalierung der Lohnsteuer für Fahrtkostenzuschüsse des Arbeitgebers 
für die Fahrten zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte bzw. des geldwerten Vor-
teils für diese Fahrten bei Nutzung eines Firmenwagens gilt: Der Arbeitgeber kann die 
Lohnsteuer für diese Sachverhalte mit einem pauschalen Steuersatz von 15 % berechnen. 
Bemessungsgrundlage ist der Betrag, den der Mitarbeiter als Werbungskosten geltend 
machen kann, d.h. der als Entfernungspauschale anzusetzende Betrag. Dabei ist für die 
Jahre 2021 bis 2026 ab dem 21. Entfernungskilometer die erhöhte Entfernungspauschale 
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von 0,35 € bzw. 0,38 € zu berücksichtigen. 
Legt der Mitarbeiter an einem Arbeitstag 
nur einen Weg zwischen Wohnung und 
erster Tätigkeitsstätte zurück, darf auch 
nur die Hälfte der Entfernungspauschale 
je Entfernungskilometer und Arbeitstag 
pauschal besteuert werden.

    Im Lohnsteuerabzugsverfahren kann 
wie bisher bei der Ermittlung der abzieh-
baren Entfernungspauschale aus Verein-
fachungsgründen grundsätzlich davon aus-
gegangen werden, dass monatlich an 15 
Arbeitstagen Fahrten zwischen Wohnung 
und erster Tätigkeitsstätte durchgeführt 
werden. Hiervon sind folgende Ausnahmen 
zu beachten:
→  Der Ansatz von pauschal 15 Arbeits-

tagen je Monat gilt nicht, wenn bei 
der Überlassung eines Firmenwagens 
der geldwerte Vorteil nur für die tat-
sächliche Anzahl der Fahrten zwi-
schen Wohnung und erster Tätig-
keitsstät te versteuer t wurde (sog. 
Einzelbewertung 0,002 %-Metho-
de). In diesem Fall darf auch nur für 
die Tage der Vorteil in Höhe der Ent-
fernungspauschale pauschaliert wer-
den, für die auch der geldwerte Vor-
teil versteuert wird.

→  Ab dem 1.1.2022 gilt darüber hin-
aus: Auch bei Mitarbeitern, die bei 
einer in die Zukunft gerichteten Pro-
gnose typischerweise nicht an jedem 
Arbeitstag zur ersten Tätigkeitsstätte 
fahren (z. B. bei Teilzeitmodellen, 
Home-Office, Telearbeit, mobilem 
Arbeiten), gilt die Vereinfachungs-
regelung mit den 15 Tagen nicht mehr 
ohne Anpassung. Für diese Fälle muss 
die Anzahl der Fahrten verhältnis-
mäßig gemindert werden. Bei einer 
Drei-Tage-Woche geht die FinVerw 
aus Vereinfachungsgründen davon 
aus, dass monatlich an neun Arbeits-
tagen (3/5 von 15 Tagen) Fahrten zwi-
schen Wohnung und erster Tätigkeits-
stätte durchgeführt werden.

Handlungsempfehlung: Insbesondere ist zu 
prüfen, ob in der Einkommensteuererklärung 
für 2021 die erhöhten Sätze der Entfernungs-
pauschale zum Ansatz kommen können.

Übertragung von 
Immobilienvermögen 
gegen wiederkehrende 
Versorgungsleistungen
Der BFH hatte über einen vielfach anzu-
treffenden Fall zu entscheiden, der sich im 
Kern wie folgt darstellte: Ein vermietetes 
Mehrfamilienhaus wurde „unentgelt l ich“ 
im Wege der vorweggenommenen Erbfolge 
vom Vater auf die Tochter übertragen. Diese 
verpflichtete sich zur Leistung einer lebens-
langen monatlichen Zahlung an den Vater. 
Strit tig war nun, ob diese Zahlungen der 
Tochter als Werbungskosten abzugsfähig 
sind.
Dies ist vor dem Hintergrund zu sehen, 
dass ausdrücklich geregelt ist, dass die 
Versorgungsleistungen aber als Sonder-
ausgaben abzugsfähig sind und beim Emp-
fänger diese nur mit einem bestimmten An-
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teil (Ertragsanteil) zu versteuern sind, wenn 
die Übertragung betrieblicher Einheiten – 
so insbesondere Betriebe oder Teilbetriebe, 
Anteile an Personengesellschaften und An-
teile an einer GmbH unter bestimmten Be-
dingungen – gegen Versorgungsleistungen 
steuerlich als unentgeltlicher Vorgang fin-
giert wird. Der BFH stellt nun aber mit sei-
ner Grundsatzentscheidung vom 29.9.2021 
(Az. IX R 11/19) klar:
    Die Übertragung von Vermögen gegen 

Versorgungsleistungen wird nur im An-
wendungsbereich der ausdrück l ichen 
gesetzlichen Regelung, also bei der Über-
tragung bestimmter betr ieblicher Ein-
heiten, als unentgeltlich eingestuft. Wird 
nach dieser Vorschrift nicht begünstigtes 
Vermögen übertragen, liegt ertragsteuer-
rechtlich eine entgeltliche oder teilentgelt-
liche Übertragung vor.

    Bei Übertragung eines Vermietungsobjekts 
des Privatvermögens gegen Leibrente füh-
ren die wiederkehrenden Leistungen des 
Übernehmers an den Übergeber in Höhe 
ihres Barwerts zu Anschaffungskosten, 
die mit den Abschreibungen berücksichtigt 
werden, und in Höhe ihres Zinsanteils zu 
sofort abziehbaren Werbungskosten bei 
den Einkünften aus Vermietung und Ver-
pachtung.

Die vorstehende Über t ragung des ver-
mieteten Mehrfamilienhauses „unentgelt-
lich im Wege der Schenkung“, aber unter 
Zusage einer lebenslangen monatlich zu 
zahlenden Leistung, war zivilrechtlich als 
Schenkung (unter Auflage) zu qualifizieren. 
Bei den von der Stpfl. erbrachten „Gegen-
leistungen“ handelt es sich zivilrechtlich um 
Schenkungsauflagen. Einkommensteuerlich 
handelt es sich aber um ein teilentgeltliches 
Geschäft, ungeachtet des Umstands, dass im 
Einzelfall widerlegbar vermutet wird, dass 
eine im Angehörigenverhältnis vereinbarte 
Gegenleistung unabhängig vom Wert der 
übertragenen Vermögenswerte nach dem 
Versorgungsbedürfnis der Eltern und/oder 
nach der Ertragskraft des übertragenen Ver-
mögens bemessen worden ist und mithin 
einen familiären, unentgeltlichen Charak-
ter hat.
Steuerlich hat dies nun folgende Kon-
sequenzen: Ist, wie im Streitfall, der An-
wendungsbereich des Sonderrechts für 
die Übertragung betr ieblicher Einheiten 
gegen lebenslange und wiederkehrende 
Versorgungsleistungen nicht eröffnet, ist 
steuerrechtlich von einer teilentgeltlichen 
Ver mögensüber t rag ung gegen w ieder-
kehrende Leistungen auszugehen. Nutzt der 
Übernehmer übertragenes Vermögen zur Er-
zielung von Einkünften aus Vermietung und 
Verpachtung, führen von ihm geschuldete 
und an den Übergeber entrichtete wieder-
kehrende Leistungen in Höhe ihres Bar-
wer ts zu Anschaf fungskosten und mit-
hin über Abschreibungen zu ratierlichen 
Werbungskosten; der enthaltene Zinsanteil 
der wiederkehrenden Leistungen ist eben-
falls als Werbungskosten abziehbar.
Hinsicht l ich der Abschreibung des Ver-
mietungsobjektes ist somit zu unterscheiden:
    Soweit der Barwert der zu entrichtenden 

Versorgungsleistungen zu Anschaffungs-
kosten führt, bilden diese die Bemessungs-
grundlage der Abschreibungen.
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    Soweit die Stpfl. das übergebene Vermögen im Übrigen unentgeltlich erworben hat, hat 
sie keine eigenen Anschaffungskosten getragen. Insoweit bemisst sich ihre Abschreibung 
nach den (anteiligen) Anschaffungs- und Herstellungskosten des Rechtsvorgängers. 
Die Erwerberin muss insoweit nicht nur die AfA-Bemessungsgrundlage des Rechtsvor-
gängers fortführen, sondern ihr steht auch nur das insoweit vorhandene AfA-Volumen 
zur Verfügung. Hinsichtlich des unentgeltlichen Teils ist somit der AfA-Zeitraum gerin-
ger als bei dem entgeltlich erworbenen Anteil.

Hinweis: Die Teilentgeltlichkeit erfordert auf Seiten des Übertragenden die Prüfung eines 
etwaigen steuerlich zu erfassenden Veräußerungsgewinns. Dies ist bei einem Vermietungs-
objekt aber regelmäßig nur dann gegeben, wenn zwischen Erwerb und Übertragung ein 
Zeitraum von weniger als zehn Jahren liegt.

Regelmäßige Überprüfung der Miete bei verbilligter Ver-
mietung zur Sicherstellung des Werbungskostenabzugs 
erforderlich
Wird eine Wohnung verbilligt vermietet, was insbesondere bei der Vermietung an nahe 
Angehörige vorkommt, so ist zu beachten, dass gesetzlich ggf. der Werbungskostenabzug 
(also Erhaltungsaufwendungen, Abschreibung, Finanzierungsaufwendungen usw.) ein-
geschränkt ist. Insoweit ist nach der gesetzlichen Änderung zum 1.1.2021 wie folgt zu 
unterscheiden:

Miethöhe min-
destens 66 % der 
Marktmiete

Handelt es sich um eine auf Dauer angelegte Wohnungsver-
mietung, ist in diesem Fall sowohl die Einkunftserzielungs-
absicht zu unterstellen als auch der ungekürzte Werbungskosten-
abzug zu gewähren. Gerade bei Vermietungen an Angehörige 
eröffnet dies gesicherte Möglichkeiten, auch umfangreiche 
Werbungskosten geltend zu machen, wie bspw. bei einer hohen 
Fremdfinanzierung oder umfassenden Renovierungen.

Miethöhe weni-
ger als 50 % der 
Marktmiete

Bei einer dauerhaften Nutzungsüberlassung ist zwar einerseits 
die Einkunftserzielungsabsicht generell zu unterstellen, anderer-
seits aber der Werbungskostenabzug anteilig zu kürzen. Das 
heißt, die (tatsächlichen) Mieteinnahmen sind in voller Höhe an-
zusetzen, die Werbungskosten aber nur in Höhe des Teils steuer-
lich abziehbar, der dem Verhältnis zwischen tatsächlich verein-
barter Miete und ortsüblicher Miete entspricht.

Miethöhe mindes-
tens 50 %, aber 
weniger als 66 % 
der Marktmiete

In dieser Konstellation ist zwar (anders als bis 2020) der 
Werbungskostenabzug nicht grundsätzlich zu kürzen, wohl aber 
die Einkunftserzielungsabsicht zu prüfen. Bei positiver Über-
schussprognose sind sämtliche Werbungskosten abziehbar. Bei 
negativer Prognose ist eine Aufteilung vorzunehmen: Die auf 
den unentgeltlichen Teil der Nutzungsüberlassung entfallenden 
Werbungskosten sind nicht abziehbar; für den entgeltlichen Teil 
ist hingegen die Einkunftserzielungsabsicht zu unterstellen. Im 
Ergebnis ergibt sich bei negativer Einkünfteerzielungsprognose 
dann eine anteilige Kürzung des Werbungskostenabzugs.

Zur Frage der Ermittlung der ortsüblichen Marktmiete gelten nach der Entscheidung 
des BFH vom 22.2.2021 (Az. IX R 7/20) folgende Grundsätze:
    Die ortsübliche Marktmiete ist grundsätzlich auf der Basis des Mietspiegels zu be-

stimmen.
    Kann ein Mietspiegel nicht zu Grunde gelegt werden oder ist er nicht vorhanden, kann 

die ortsübliche Marktmiete z. B. mit Hilfe eines mit Gründen versehenen Gutachtens eines 
öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen, durch die Auskunft aus einer 
Mietdatenbank oder unter Zugrundelegung der Entgelte, für zumindest drei vergleich-
bare Wohnungen ermittelt werden; jeder dieser Ermittlungswege ist grundsätzlich gleich-
rangig.

Der Vergleich der vereinbarten Miete mit der ortsüblichen Miete ist nun nicht nur bei Ab-
schluss des Mietverhältnisses vorzunehmen, sondern auch bei einem laufenden Miet-
verhältnis. Nimmt der Vermieter nun bei einem laufenden Mietverhältnis keine Miet-
erhöhungen vor und steigt andererseits die ortsübliche Miete – wie aktuell insbesondere 
in größeren Städten –, so kann dies dazu führen, dass eine Einschränkung des Werbungs-
kostenabzugs eingreift.
Handlungsempfehlung: Die vereinbarte Miete sollte regelmäßig mit der ortsüblichen 
Miete abgeglichen werden. Insbesondere dann, wenn ein neuer Mietspiegel veröffent-
licht wird, muss eine solche Prüfung erfolgen. Diese Prüfung sollte dokumentiert werden.

Viertes Corona-Steuerhilfegesetz liegt im Entwurf vor
Das Bundeskabinett hat am 16.2.2022 den Entwurf des Vierten Corona-Steuerhilfegesetzes 
vorgelegt. Dieser geht nun in das Gesetzgebungsverfahren (erste Lesung Deutscher Bundes-
tag voraussichtlich am 08.04.2022) ein. Vorgesehen sind folgende – durchweg entlastende 
– Änderungen:
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    Es bestand die Möglichkeit zur Auszahlung 
einer steuerfreien „Corona-Prämie“. So 
waren in der Zeit vom 1.3.2020 bis zum 
31.3.2022 gewährte Beihilfen und Unter-
stützungen in Form von Zuschüssen und 
Sachbezügen, welche vom Arbeitgeber auf 
Grund der Corona-Krise an seine Arbeit-
nehmer geleistet werden, bis zu einem 
Betrag von 1 500 € steuerfrei. Voraus-
setzung für die Steuerfreiheit war, dass 
die Beihilfen und Unterstützungen zur 
Abmilderung der zusätzlichen Belastung 
durch die Corona-Krise und zusätzlich zum 
ohnehin geschuldeten Arbeitslohn geleistet 
werden. Der Betrag von 1 500 € konnte ins-
gesamt nur einmal innerhalb dieses Zeit-
raums in Anspruch genommen werden, die 
Auszahlung war aber in mehreren Teil-
beträgen möglich.

    Nun wird ergänzend eine Steuer f rei-
heit für vom Arbeitgeber auf Grund bun-
des- oder landesrecht l icher Regelun-
gen gewährter Sonderleistungen zur An-
erkennung besonderer Leistungen wäh-
rend der Corona-Krise in best immten 
Einrichtungen eingeführt. Begünstigt sind 
Arbeitnehmer insbesondere in Kranken-
häusern und Pflegeeinrichtungen und 
Pflegediensten . Insoweit können Prä-
mien bis zu einem Betrag von 3 000 € 
steuerfrei bleiben. Dies gilt für zusätz-
lich zum ohnehin geschuldeten Arbeits-
lohn vom Arbeitgeber in der Zeit vom 
18.11.2021 bis zum 31.12.2022 geleistete 
Zahlungen. Die Steuerbefreiung gilt ent-
sprechend für Personen, die an den be-
troffenen Einrichtungen im Rahmen einer 
Arbeitnehmerüberlassung oder im Rahmen 
eines Werk- oder Dienstleistungsvertrags 
eingesetzt sind.

    Die Steuerbefreiung für Zuschüsse des 
Arbeitgebers zum Kurzarbeitergeld zur 
Aufstockung bis auf 80 % des Soll-Entgelts 
soll um drei Monate bis Ende Juni 2022 
verlängert werden.

    Die bestehende Regelung zur Home-Of-
fice-Pauschale soll um ein Jahr bis zum 
31.12.2022 verlängert werden. Insoweit bie-
tet es sich an, bereits beginnend für Janu-
ar 2022 eine formlose Aufstellung der Tage 
zu erstellen, an denen die Tätigkeit aus-
schließlich im Home-Office ausgeübt wird. 
Die Pauschale beträgt für jeden Kalender-
tag 5 €, höchstens insgesamt 600 € im Jahr.

    Die befristete Wiedereinführung der de-
gressiven Abschreibung für die An-
schaffung oder Herstellung von beweg-
lichen Wirtschaftsgütern des Anlagever-
mögens ist nach derzeitigem Gesetzesstand 
nur möglich gewesen für Wirtschaftsgüter, 
die bis zum 31.12.2021 angeschafft oder 
hergestellt worden sind. Diese Regelung 
soll nun um ein Jahr verlängert werden, 
also für Anschaffungen/Herstellungen bis 
zum 31.12.2022 gelten.

Hinweis: Nach dem Koalitionsvertrag sol-
len Investitionen für Klimaschutz und in di-
gitale Wirtschaftsgüter in den Jahren 2022 
und 2023 durch eine „Investitionsprämie“ ge-
fördert werden. Gesprochen wird auch von 
einer „Superabschreibung“. Dieses Vorhaben 
wird nach derzeitigem Stand nicht Inhalt des 
Vierten Corona-Steuerhilfegesetzes sein, son-
dern soll in einem separaten Gesetzgebungs-
verfahren umgesetzt werden. Insoweit bleibt 
auch die genaue Ausgestaltung noch offen. 

Nach wie vor besteht allerdings auch aktuell 
die Möglichkeit – auf Grund der Anweisung 
der FinVerw – bei bestimmter EDV-Hard- und 
Software die Nutzungsdauer mit einem Jahr 
anzusetzen und damit eine „Sofortabschrei-
bung“ zu bewirken, also die Anschaffungs-
kosten unmittelbar steuermindernd geltend 
zu machen.

   Die Möglichkeit, steuerliche Verluste mit 
Gewinnen früherer Jahre zu verrechnen 
und damit unmittelbar steuerlich geltend 
zu machen (sog. Verlustrücktrag) wird 
erweitert. Die aktuell schon geltenden, er-
höhten Werte für den Verlustrücktrag von 
10 Mio. € bzw. 20 Mio. € bei Zusammenver-
anlagung zur Einkommensteuer sollen auch 
für Verluste in 2022 und in 2023 Bestand 
haben. Der Verlustrücktrag wird darüber 
hinaus ab 2022 dauerhaft auf zwei Jahre 
ausgeweitet und erfolgt in die unmittelbar 
vorangegangenen beiden Jahre. Das heißt, 
Verluste des Jahres 2022 können sowohl 
in das Jahr 2021 als auch in das Jahr 2020 
zurückgetragen werden. Damit werden die 
steuerlichen Entlastungen bei kurzfristigen 
Verlustphasen deutlich ausgedehnt. Für im 
Jahr 2021 entstandene Verluste soll es aber 
bei dem einjährigen Verlustrücktrag, also 
nur in das Jahr 2020, verbleiben.

    Die Erweiterung des Verlustrücktrags soll 
gleichermaßen für die Körperschaftsteuer 
gelten, sie kommen also auch Kapitalgesell-
schaften wie der GmbH zu Gute.

Hinweis: Generell entfaltet der Verlustrück-
trag nur und insoweit steuerliche Wirkung, 
als in dem Rücktragsjahr ausreichende posi-
tive steuerliche Einkünfte erwirtschaftet wor-
den sind. Dies muss individuell geprüft wer-
den.

    Die Frist zur Abgabe der Steuerer-
klärungen soll erneut verlängert werden. 
Vorgesehen sind folgende Abgabefristen:

Stj. beratene 
Stpfl.

nicht beratene 
Stpfl.

2020 31.8.2022  
(statt: 31.5.22)

31.10.2021

2021 30.6.2023  
(statt: 28.2.23)

30.9.2022  
(statt: 31.7.22)

2022 30.4.2024  
(statt: 29.2.24)

31.8.2023  
(statt: 31.7.23)

    (Erweiterte Fristen gelten bei best. Land- 
und Forstwirten.)

    Entsprechend werden auch die Fristen an-
gepasst, innerhalb derer eine nachträg-
liche Anpassung der Vorauszahlungen 
erfolgen kann. Damit bleibt länger Zeit, 
um die Vorauszahlungen auf Antrag des 
Stpfl. an geringere Einkünfte anzupassen 

oder auch zur Vermeidung hoher Nach-
zahlungen Vorauszahlungen zu erhöhen.

Überbrückungshilfe IV 
für freiwillige Geschäfts-
schließung verlängert
Auch im Februar 2022 beeinträchtigen frei-
willige Schließungen oder Einschränkungen 
des  G esc h ä f t s b e t r ie bs  d ie  Förderb e -
rechtigung ausnahmsweise nicht, wenn eine 
Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebs 
wegen Corona-Zut r it tsbeschränkungen 
(3G, 2G, 2G Plus) unwirtschaft lich wäre. 
Diese Ausnahmeregelung war vorerst bis 
zum 31.1.2022 befristet, gilt aber jetzt zu-
nächst bis zum 28.2.2022.
Zu beachten sind insoweit die Nachweis-
anforderungen. Hierzu wird in den FAQ zur 
Überbrückungshilfe IV ausgeführt:
    F re iw i l l ige S ch l ießu ngen oder  E i n-

schränkungen des Geschäftsbetriebs, weil 
eine Aufrechterhaltung des Geschäfts-
betriebs infolge von angeordneten Corona-
Zutrittsbeschränkungen (3G, 2G, 2G Plus) 
unwirtschaftlich wäre, schließen die An-
nahme eines Corona-bedingten Umsatz-
einbruchs nicht aus und beeinträchtigen 
die Förderberechtigung ausnahmsweise 
nicht.

    Der Antragsteller hat die wirtschaftlichen 
Beweggründe der f reiwi l l igen Schl ie -
ßung oder Einschränkung des Geschäfts-
betriebs dem prüfenden Drit ten gegen-
über glaubhaf t darzulegen. Dabei legt 
er dar, inwiefern staatliche Corona-Zu-
trittsbeschränkungen oder vergleichbare 
Maßnahmen (Verbot touristischer Über-
nachtungen, Sperrstundenregelungen) sei-
nen Geschäftsbetrieb wirtschaftlich be-
einträchtigen.

    Der prüfende Dritte prüft die Angaben der 
Antragstellenden auf Nachvollziehbarkeit 
und Plausibilität und nimmt die Angaben 
zu seinen Unterlagen. Auf Nachfrage der 
Bewilligungsstelle legt der prüfende Drit-
te die Angaben des Antragstel lers der  
Bewilligungsstelle vor. Diese Regelung 
gilt zunächst für den Zeitraum 1.1.2022 
bis 28.2.2022.

Handlungsempfehlung: Nach wie vor bie-
tet die Überbrückungshilfe eine sinnvolle 
Unterstützung. Für den Einzelfall sind die 
Voraussetzungen für die Anwendung zu prü-
fen und die Nachweisanforderungen zu er-
füllen. Die Überbrückungshilfe IV wird nun 
bis zum 30.6.2022 verlängert. Ob die vor-
stehende Ausnahmeregelung nochmals ver-
längert wird, ist aktuell noch offen.
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